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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

. S88/A8 

1~30 "07= 11 
zu 6361,: 

betreffend die schriftliche Anfrage
del~ Abg. Grabher-r~eyer) Dr. Stix, Dr. 

Frischenschla~er, Nr. 636/J-NR/19&O 
vom 1980 06 20, "Hubschraubertouristik 
im Berggebiet ll

• 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zur Problematik der HubschraubertouristikflUge ist grundsätzlich 

darauf hinzuweisen, daß die Erteilung von Bewilligungen fUr AbflUge 
und Landungen für Zivilluftfahrzeuge außerhalb von Flugplätzen im 

.Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung in die Kompetenz der Landes
hauptmänner fällt. Solche Bewilligungen dUrfen auf Grun~ des $ 9 
Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes, BG8l.Nr. 253/1957, nur erteilt werden, 
"wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen oder ein am Außen-

abflug oder an der Außenlandung bestehendes öffentliches Interesse 
ein allenfalls entgegenstehendes öffentliches Interesse überwiegt ll

• 

Zur Handhabung dieser Bestimmung erging bereits im ~ahre 1976 ein 
Erl~ß des Bundesministeri'ums für Verkehr als Oberste Zivilluftfahrt
behörde an alle Landeshauptmänner. Die gesetzliche Regelung in Ver
bindung mit diesem Erlaß ermöglicht es den Landeshauptmännern jeden-
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falls, eine dem ~ffentlichen Interesse entsprechende Entscheidung zu 
fällen. Die Interessensabwägung in diesen Fällen wird zweckmäßiger
weise schon aus Gründen der besseren Kenntnis der örtlichen Verhält
nisse dem Landeshauptmann bzw. seinen Organen überlassen bleiben 
müs sen. 

Wenn von Ihnen die Verhältnisse im Bundesland Vorarlberg als "ver
schiedentlich nach gerade unzumutbar "bezeichnet werden, so obliegt 
es dem Landeshauptmann, die Bewilligungspraxis bei Außenlandungen 

und -abflUgen zu prüfen und gegebenenfalls die öffentlichen 
Intere~sen, die gegen solche Bewilligungen sprechen, stärker zu 
berUcksichtigen~ 

... 
Wien, 1980 07 14 

Der Bundesminister 
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